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Handlungsgrundlage §§ 5, 43 ff. Gesetz uber das Studium und den Beruf von
Hebammen (Hebammengesetz - HebG)  
[www.gesetze-im-internet.de/hebg_2020/__43.html](htt
ps://www.gesetze-im-internet.de/hebg_2020/__43.html)
 
§§ 43-47, 55, 56 Studien- und Prufungsverordnung fur
Hebammen (HebStPrV)  
[www.gesetze-im-internet.de/hebstprv/__43.html](https
://www.gesetze-im-internet.de/hebstprv/__43.html)

Teaser Sie mochten in Deutschland als Hebamme arbeiten?
Dann brauchen Sie eine staatliche Erlaubnis. Dafur
mussen Sie Ihre auslandische Berufsqualifikation
anerkennen lassen. Auslandische Berufsqualifikationen
konnen unter bestimmten Voraussetzungen
automatisch anerkannt werden.

Volltext Der Beruf der Hebamme ist in Deutschland
reglementiert. Das bedeutet: Damit Sie in Deutschland
als Hebamme arbeiten konnen, brauchen Sie eine
staatliche Erlaubnis. Mit der Erlaubnis durfen Sie die
Berufsbezeichnung „Hebamme" fuhren und in dem
Beruf arbeiten.

Auch mit einer Berufsqualifikation aus dem Ausland
konnen Sie in Deutschland die staatliche Erlaubnis von
der zustandigen Stelle erhalten. Um die Erlaubnis zu
erhalten, mussen Sie Ihre auslandische
Berufsqualifikation anerkennen lassen.

Im Anerkennungsverfahren vergleicht die zustandige
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Stelle Ihre Berufsqualifikation aus dem Ausland mit der
deutschen Berufsqualifikation und pruft die
Gleichwertigkeit. In einigen Fallen kann Ihre
Berufsqualifikation automatisch anerkannt werden.
Das heißt, es wird keine Prufung der Gleichwertigkeit
vorgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass die
Ausbildung gleichwertig ist.

Ihre Berufsqualifikation wird in der Regel automatisch
anerkannt, wenn Sie Ihre Berufsqualifikation in einem
Staat der Europaischen Union (EU), des Europaischen
Wirtschaftsraumes (EWR) oder in der Schweiz
erworben haben. Es kann aber auch Ausnahmen von
dieser Regel geben. Das hangt davon ab, in welchem
Staat sie Ihre Ausbildung abgeschlossen haben und
wann.

Es kann noch weitere Falle geben, in denen Ihre
Berufsqualifikation automatisch anerkannt wird. Die
zustandige Stelle informiert Sie. Wenn Ihre
Berufsqualifikation nicht automatisch anerkannt wird,
gelten andere Regelungen.

Sie mussen noch weitere Voraussetzungen fur die
Erteilung der Erlaubnis erfullen.  
  
Den Antrag fur das Verfahren konnen Sie auch aus
dem Ausland stellen.

Erforderliche Unterlagen Die zustandige Stelle sagt Ihnen, welche Unterlagen Sie
einreichen mussen. Wichtige Unterlagen sind generell:

  • Identitatsnachweis (Personalausweis oder
Reisepass)
  • Eheurkunde (wenn sich Ihr Name durch Heirat
geandert hat)
  • Lebenslauf
  • Nachweise Ihrer Berufsqualifikation (zum Beispiel
Zeugnisse, Berufsurkunde)
  • Ausbildungsnachweise
  • Nachweise uber Ihre relevante Berufserfahrung als
Hebamme
  • Nachweise uber weitere relevante Kenntnisse fur die
Arbeit als Hebamme
  • Vielleicht: Sie kommen aus einem Drittstaat und
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wohnen oder arbeiten noch nicht in der EU, dem EWR
oder der Schweiz? Dann mussen Sie nachweisen: Sie
wollen in Deutschland in dem Beruf arbeiten.
Nachweise sind zum Beispiel die Beantragung eines
Einreisevisums zur Erwerbstatigkeit, Bewerbungen auf
einen Arbeitsplatz, Einladungen zu
Vorstellungsgesprachen, ein Geschaftskonzept oder
ein Standortvermerk der Zentralen Servicestelle
Berufsanerkennung (ZSBA).

Die folgenden Dokumente brauchen Sie nur
abzugeben, wenn Ihre Berufsqualifikation aus der EU
oder dem EWR stammt und vor einem bestimmten
Datum (Stichtag) abgeschlossen wurde. Die zustandige
Stelle informiert Sie:

  • Konformitatsbescheinigung  
Falls keine Konformitatsbescheinigung vorhanden ist:  
Nachweise uber Inhalt und Dauer Ihrer Ausbildung
(zum Beispiel Liste mit Fachern und Noten,
Studienbuch, Diploma Supplement, Transcript of
Records)
  • Bescheinigung: Sie mussen wahrend der letzten 5
Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens 3
Jahre ununterbrochen und rechtmaßig als Hebamme
gearbeitet haben. In manchen Fallen mussen Sie nur 2
Jahre nachweisen. Das hangt von Ihrer Ausbildung ab.
Die zustandige Stelle informiert Sie.  
 

Diese Dokumente geben Sie meistens spater ab. Die
zustandige Stelle informiert Sie, wann Sie die
Dokumente abgeben sollen:

  • Nachweis Ihrer personlichen Eignung:
Strafregisterauszug oder Fuhrungszeugnis aus Ihrem
Herkunftsstaat. Der Nachweis darf bei Antragstellung
maximal 3 Monate alt sein.
  • Nachweis Ihrer gesundheitlichen Eignung: Ärztliche
Bescheinigung. Der Nachweis darf bei Antragstellung
maximal 3 Monate alt sein.
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  • Nachweise Ihrer Deutschkenntnisse: Sprachzertifikat
 
 

Die zustandige Stelle teilt Ihnen mit, welche
Dokumente Sie als einfache Kopie, als beglaubigte
Kopie oder im Original einreichen mussen.

Voraussetzungen • Sie haben eine Berufsqualifikation als Hebamme, die
automatisch anerkannt wird.
  • Sie wollen in Deutschland als Hebamme arbeiten.
  • Personliche Eignung: Sie sind zuverlassig fur die
Arbeit als Hebamme und haben keine Vorstrafen.
  • Gesundheitliche Eignung: Sie konnen psychisch und
physisch als Hebamme arbeiten.
  • Sie haben Deutschkenntnisse auf dem
erforderlichen Sprachniveau. Das ist normalerweise
das Sprachniveau B2 nach dem Gemeinsamen
Europaischen Referenzrahmen fur Sprachen (GER).

Kosten Die zustandige Stelle informiert Sie uber die Kosten.
Die Kosten hangen generell von dem Aufwand fur die
Bearbeitung ab.

Zusatzlich konnen weitere Kosten entstehen (zum
Beispiel fur Übersetzungen oder Beglaubigungen).
Diese Kosten sind individuell unterschiedlich.

Verfahrensablauf • Sie stellen einen Antrag auf Erteilung der Erlaubnis
zum Fuhren der Berufsbezeichnung „Hebamme" bei
der zustandigen Stelle. Sie konnen den Antrag mit den
Dokumenten bei der zustandigen Stelle abgeben, mit
der Post schicken oder elektronisch hochladen.
Versenden Sie keine Originale.
  • Die zustandige Stelle pruft, ob Sie alle
Voraussetzung fur die Erteilung der Erlaubnis zum
Fuhren der Berufsbezeichnung „Hebamme" erfullen.
Eine Voraussetzung ist, dass Ihre Berufsqualifikation
anerkannt wird.
  • Es gibt unterschiedliche Falle, in denen eine
Berufsqualifikation automatisch anerkannt werden
kann. Das gilt in der Regel, wenn Ihre Berufsausbildung
in einem Mitgliedsstaat der EU, des EWR oder der
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Schweiz erworben haben. Die zustandige Stelle
informiert Sie uber die Moglichkeiten fur eine
automatische Anerkennung. Bei der automatischen
Anerkennung wird die Gleichwertigkeit Ihrer
Berufsqualifikation nicht individuell gepruft. Das
bedeutet: Wenn Sie auch alle weiteren
Voraussetzungen erfullen (Zuverlassigkeit,
gesundheitliche Eignung, deutsche Sprachkenntnisse),
erhalten Sie die Erlaubnis zum Fuhren der
Berufsbezeichnung „Hebamme". 
    • Berufsausbildungen aus der EU oder dem EWR
konnen auch automatisch anerkannt werden, wenn Sie
vor dem EU/EWR-Beitritt Ihres Ausbildungsstaats
begonnen wurden (oder nicht den gesetzlichen
Bezeichnungen entsprechen). Dafur mussen Sie eine
Bescheinigung der zustandigen Behorde Ihres
Ausbildungsstaates vorlegen, dass Ihre
Berufsqualifikation den Mindeststandards der EU
entspricht („Konformitatsbescheinigung").
    • Entspricht Ihre Berufsqualifikation nicht den
Mindeststandards, mussen Sie Ihre Berufspraxis
nachweisen. Sie mussen in den letzten 5 Jahren vor der
Antragstellung 3 Jahre ununterbrochen im
Herkunftsstaat berechtigt als Hebamme gearbeitet
haben. Das muss Ihnen die Behorde Ihres
Herkunftsstaates bestatigen.
  • Wenn Ihre Berufsqualifikation automatisch
anerkannt wird, mussen Sie noch die weiteren
Voraussetzungen erfullen. Dann erhalten Sie die
Erlaubnis zum Fuhren der Berufsbezeichnung
„Hebamme".

Bearbeitungsdauer Die zustandige Stelle teilt Ihnen mit, wenn Unterlagen
fehlen. Wenn die Unterlagen vollstandig sind, dauert
das Verfahren maximal 3 Monate.

Frist Es gibt keine Frist. Manchmal fehlen noch Unterlagen
im Verfahren. Die zustandige Stelle informiert Sie
dann, bis wann Sie die Unterlagen nachreichen
mussen. Das Verfahren kann sich dadurch verlangern.

weiterführende
Informationen

https://www.hamburg.de/bgv/hebammen/
https://www.hamburg.de/bgv/hebammen/

Hinweise Ihre Berufsqualifikation ist nicht gleichwertig und die
Unterschiede sind zu groß? Dann konnen Sie vielleicht
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mit einem partiellen Berufszugang in dem Beruf
arbeiten. Mit dem partiellen Berufszugang konnen Sie
auch ohne Anerkennung in dem Beruf der Hebamme
arbeiten. Dafur gibt es bestimmte Voraussetzungen.
Ihre Berufsqualifikation muss mindestens eine
sogenannte vorbehaltene Tatigkeit der deutschen
Berufsqualifikation einer Hebamme umfassen.
Vorbehaltene Tatigkeiten durfen nur besonders
ausgebildete Personen durchfuhren. Sie mussen auch
nachweisen: Sie sind personlich geeignet,
gesundheitlich geeignet und haben die erforderlichen
Deutschkenntnisse. Mit einem partiellen Berufszugang
durfen Sie nur bestimmte Aufgaben als Hebamme
ubernehmen. Den partiellen Berufszugang beantragen
Sie bei der zustandigen Stelle.

Sie mochten nur manchmal und fur kurze Zeit in
Deutschland Dienstleistungen anbieten? Dann
brauchen Sie meistens nicht die staatliche Erlaubnis.
Sie mussen diese Voraussetzungen erfullen:

  • Sie mussen in einem anderen Staat der EU, des EWR
oder in der Schweiz niedergelassen sein.
  • Sie mussen Ihre Berufsqualifikation nachweisen.
  • Sie mussen Deutschkenntnisse auf dem
erforderlichen Sprachniveau nachweisen.
  • Sie mussen Ihre personliche Eignung nachweisen.
  • Sie mussen Ihre Tatigkeit schriftlich bei der
zustandigen Stelle anzeigen.

Im Erlaubnisverfahren erfolgt auch die Prufung der
Gleichwertigkeit (Anerkennungsverfahren). Fur das
Ergebnis der Prufung konnen Sie einen separaten
Bescheid beantragen.

Als Spataussiedlerin oder Spataussiedler konnen Sie
das Anerkennungsverfahren wahlweise nach den hier
genannten Gesetzen oder nach dem
Bundesvertriebenengesetz durchlaufen. Dies konnen
Sie selbst entscheiden. Die zustandige Stelle berat Sie,
welches Verfahren fur Sie passt.

Bis Ende 2024 gilt: Sie konnen auch einen Antrag fur

Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Hebamme durch automatische Anerkennung Erteilun... Heruntergeladen am
99150020001000 11.06.2025 7



Modul Sachverhalt

die (mannliche) Berufsbezeichnung
„Entbindungspfleger" stellen. Dann gelten die
Regelungen des Hebammengesetzes in der Fassung
bis zum 31. Dezember 2019. Ihre zustandige Stelle
informiert Sie uber die Details.

Rechtsbehelf Gegen den Bescheid der zustandigen Stelle konnen Sie
innerhalb einer bestimmten Frist rechtlich vorgehen
(zum Beispiel Widerspruch einlegen). Die Entscheidung
wird dann uberpruft. Details dazu stehen in der
Rechtsbehelfsbelehrung am Ende Ihres Bescheides. Sie
sollten zuerst mit der zustandigen Stelle sprechen,
bevor Sie rechtlich gegen die Entscheidung vorgehen.

Kurztext • Fur die Arbeit als Hebamme benotigt man in
Deutschland eine staatliche Erlaubnis.
  • Mit der Erlaubnis darf man sich offiziell „Hebamme"
nennen und in dem Beruf arbeiten.
  • Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine
auslandische Berufsqualifikation automatisch
anerkannt werden. Das gilt in der Regel fur
Berufsqualifikation aus der Europaischen Union (EU),
dem Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) oder der
Schweiz.

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Formulare

Ursprungsportal Hamburg Service, Hamburg Service (Currently this link
is only available in german)
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